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Zu unserer Einordnung gelangen wir auf der Grundlage der im Bundesländerver-
gleich empirisch messbaren Indikatoren. Mit den vorhandenen Daten messbar sind 
aber, wie erwähnt, nur drei von acht Gewährleistungen. Dementsprechend versto-
ßen nicht nur einige Bundesländer gegen die Anforderungen von Artikel 24 UN-
Behindertenrechtskonvention. Auch die Bundesrepublik Deutschland verletzt ihre 
Pflicht, die Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention zu überwachen und 
dafür geeignete Daten vorzulegen. Unseres Erachtens wäre es Aufgabe der Kultus-
ministerkonferenz, eine entsprechende Datenerhebung im Sinne von Artikel 31 der 
Konvention zu koordinieren und damit die Grundlage für ein genaueres Monitoring 
zu schaffen.
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Abbildung 2: Bewertung der rechtlichen Umsetzung von Artikel 24 der UN-BRK anhand der vorhande-

nen Indikatoren.


